Amt Schonberger Land

Beschlussvorlage VorIage-Nr: VO/4/0502/2017 - Fachbereich IV
Stadt Dassow Status: offentlich
Sachbearbeiter: G.Kortas-Holzerland
Datum: 16.06.2017
Telefon: 038828-330-157
E-Mail: g.kortas-holzerland@schoenberger-
land.de

Satzung der Stadt Dassow uber die Erganzung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen
-Aufstellungsbeschluss

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja [Nein |Enth.
Ausschuss fur Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus
Hauptausschuss Dassow
Stadtvertretung Dassow

Sachverhalt:

Die Stadt Dassow verfligt Uber eine Satzung im Ortsteil Feldhusen.

Die Satzung wurde seinerzeit von der damals noch eigenstéandigen Gemeinde Potenitz aufgestellt.
Nunmehr ist die Stadt Dassow Planungstrager. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens fir den
Flachennutzungsplan ist die Stadt Dassow mit dem Wunsch konfrontiert worden, die
Erganzungssatzung zu erweitern. Im Rahmen der Flachennutzungsplanung fand eine Vorprufung
fur den Standort statt. Nunmehr besteht das Ziel, die Satzung vorzubereiten und die Verfahren der
Beteiligung der Behdérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange durchzufiihren. Gleichzeitig
werden die Unterlagen fir die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange bestimmt.
Dafur ist zunachst der Aufstellungsbeschluss erforderlich.

Die weiteren Unterlagen dienen als Diskussionsgrundlage flir den Entwurf.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow beschlief3t:
1. Die Stadt Dassow fasst den Beschluss Uber die Aufstellung der Erganzung der

vorhandenen Satzung flr den Ortsteil Feldhusen. Die zusatzlich einzubeziehenden Flachen
sind gesondert umgrenzt.
2. Der Beschluss ist ortsublich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten sind Uber Stadtebaulichen Vertrag geregelt. Der Stadt entstehen keine Kosten.

Anlage:
Geltungsbereich/ Planzeichnung

Festsetzungen
Begrindung
Luftbild

Seite 1 von 20



gl A

A BISHERIGER
: M 1:3.000

§ GELTUNGSBEREICH
“ . . ”

aufgehoben;

Rewmf s - {Landschaftsschutzgebiet “Harkenbakniederung
mit Ketzbach und Uterzone Potenitzer Wiek /

/ S ,‘\ @
?ﬂm T Dassower See’
a

g sz
Hf . - -
c ERGANZUNGSFLACHE
g TN X :
wehrschenlicher Verlauf : ':352__ 17E /
der Trinkwasserleitung N @E o 78
des Zweckverbandes PE HD 110 . "
) ' "

(1 g

(P 2

% ;1 4

3 Y L1

N o . ? g 12E, L
e ¥ "7 ™
: o L]
A & .
"’"}‘-7:';'* Grf. Y B -:‘5 o ,’é ‘ﬁ
\ . " pt :
5& w A ,,é,,, &
. “ e1y HF w 7P
0 8 - .
\; i WEIR L f:% : /
I . o "
: & .—-«,--—/ﬂ
’ m m 'y [ !
K 4 45 e
O B\X .
%9‘5»/

4 SATZUNG

DER STADT DASSOW UBER DIE
A ERGANZUNG DES IM ZUSAMMENHANG
| BEBAUTEN ORTSTEILS FELDHUSEN

Aufstellungsbeschluss und Beschluss Gber die

Seite 2 \%frf]egglchkeltsbetelllgung und Behérdenbeteiligung




INHALTLICHE FESTSETZUNGEN

SATZUNG DER STADT DASSOW
UBER DIE ERGANZUNG DES IM ZUSAMMENHANG
BEBAUTEN ORTSTEILS FELDHUSEN

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3316), wird nach
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Dassow vom ..........................
folgende Satzung Uber die Ergadnzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen
erlassen:

§1

Raumlicher Geltungsbereich

(1) Der Bereich der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB fiir die
Festlegung und Ergédnzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen umfasst
das Gebiet, das innerhalb der im Lageplan gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt.

(2) Der beigefugte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§2

Inhaltliche Festsetzungen

(1) Im réaumlichen Geltungsbereich der Satzung richtet sich die Zulassigkeit von Vorhaben
grundsatzlich nach § 34 Abs. 1 bis 3 BauGB.

(2) Auf den Grundstiicken, die gemal® § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB in die Satzung
aufgenommen wurden, sind an der nordlich oder slidostlich gelegenen Grundstiicksgrenze
der Flursticke 83, 84 und 89 sowie an sldostlich gelegenen Grundstiicksgrenze der
Flursticke 89 und 90 mindestens 2-reihige Hecken anzulegen.

Es sind Uberwiegend folgende standortgerechte heimische Arten zu verwenden: Feld-Ahorn
(Acer campestre), Hain-Buche (Carpinus betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia),
Eingriffliger WeilRdorn (Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), Schlehe (Prunus
spinosa), Holunder (Sambucus nigra), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Rote
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Der Anteil nicht heimischer Ziergeholzarten darf
maximal 10 % betragen.

(3) Zur Sicherung einer geordneten stédtebaulichen Entwicklung in der Ortslage gelten
folgende zusatzliche Festsetzungen fir eingeschossige Wohngebaude:
= Es sind eingeschossige Einzel- und Doppelhduser mit maximal 2 Wohneinheiten
zulassig.
= Die Sockelhdéhe darf maximal 0,60 m und die Traufhohe maximal 3,80 m Uber der
mittleren Gelandehdhe liegen.
= Es sind Sattel- und Krippelwalmdacher mit einer Dachneigung zwischen 40° und 50°
zuldssig.

(4) Die Grundstickszufahrten sind so zu legen, dass der vorhandene Baumbestand nicht
beeintrachtigt wird.
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Seite 3 von 20



§3

Hinweise

(1) Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehorde spatestens zwei
Wochen vor Termin schriftich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewahrleisten, dass
Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege bei den
Erdarbeiten zugegen sein kdonnen und eventuell auftretende Funde gemall § 11 DSchG
Mecklenburg-Vorpommern unverzlglich bergen und dokumentieren. Dadurch werden
Verzogerungen der Baumalnahmen vermieden (vgl. § 11 Abs. 3 DSchG M-V).

(2) Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist gemalt § 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern die zustdndige untere
Denkmalschutzbehdrde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege oder dessen
Vertreter in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierflir der Entdecker,
der Leiter der Arbeiten, der Grundstlickseigentimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert
des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

(3) Bei Bekanntwerden von Altlasten sind diese entsprechend § 23 Abfallwirtschafts- und
Altlastengesetz Mecklenburg-Vorpommern den fir Altlasten zustidndigen Behdrden
anzuzeigen. Sollten wahrend der Erdarbeiten Auffélligkeiten, wie z.B. verdeckte
Mullablagerungen, unnatirliche Verfarbungen bzw. Geriiche des Bodens auftreten, ist das
Umweltamt des Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. In diesem Falle sind die
Grundstlicksbesitzer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemafien Entsorgung des belasteten
Bodenaushubs oder Bauabfalls nach §§ 2 und 3 AbfG verpflichtet. Sie unterliegen damit
gleichzeitig der Anzeigepflicht nach § 11 AbfG.

Alle Baumalnahmen sind so vorzubereiten und durchzuflihren, dass sowohl von den
Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollstdndige und geordnete
Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg
erfolgen kann.

(4) Die Mulltonnen sind am Entsorgungstag an der offentlichen Strafte bereitzustellen, so
dass die Anforderungen des Entsorgungsunternehmens erflllt werden und eine
ordnungsgemale Entsorgung maoglich ist.

(5) Die Flursticke 89 und 90 im Geltungsbereich der Satzung sind Bestandteil des im
Rechtssetzungsverfahren befindlichen Landschaftsschutzgebietes ,NaturkUste
Nordwestmecklenburg®. Die Grenze des LSG ist als nachrichtliche Ubernahme im Plan
gekennzeichnet.

(6) Katastrophenschutz - Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdachtige Gegensténde oder
Munition aufgefunden, ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu
benachrichtigen. Notigenfalls ist die zustandige Polizeidienststelle und ggf. die ortliche
Ordnungsbehérde hinzuzuziehen.

(5) Bundesbodenschutzgesetz - Werden schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten im
Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind mit der zustandigen
Behorde, Staatliches Amt fir Umwelt und Natur Schwerin, gemal § 13 BBodSchG die
notwendigen Maflinahmen abzustimmen (Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung,
Sanierung bzw. Sicherung). Bei der Erfillung dieser Pflichten ist die planungsrechtliche
zulassige Nutzung der Grundstliicke und das sich daraus ergebende Schutzbedirfnis zu
beachten, soweit dieses mit den Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 BBodSchG zu
vereinbaren ist. Fur jede MalRnahme, die auf den Boden einwirkt, hat der Vorhabentrager die
entsprechende Vorsorge zu ftreffen, dass schadliche Bodenveranderungen nicht
hervorgerufen werden. Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu vermindern, soweit
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das im Rahmen der Baumalnahmen verhaltnismaRig ist. Bei der Sicherung von schédlichen
Bodenverdnderungen ist zu gewahrleisten, dass durch die verbleibenden Schadstoffe keine
Gefahr oder erhebliche, nachteilige Belastung fiir den Einzelnen oder die Allgemeinheit
entstehen. Im Falle einer Sanierung muss der Vorhabentrager daflr sorgen, dass die
Vorbelastungen des Bodens bzw. die Altlast soweit entfernt werden, dass die fliir den
jeweiligen Standort zuldssige Nutzungsmaoglichkeit wieder hergestelit wird. Diese Hinweise
werden allgemeingliltig dargestellt, da bisher fiir den Standort keine Altlasten bekannt sind.
Es handelt es sich lediglich um einen vorsorglichen Hinweis.

§4

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stand: Beschlussvorlage — Entwurf Februar 2008 3
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Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow
iber die Ergénzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

BEGRUNDUNG

ZUR SATZUNG DER STADT DASSOW

UBER DIE ERGANZUNG DES IM ZUSAMMENHANG
BEBAUTEN ORTSTEILS FELDHUSEN

Inhaltsverzeichnis

ST P G N s ¢
b wWN -

4.1
4.2
4.3
4.4

10.

Allgemeines
Zur Bedeutung der Stadt Dassow

Stadtebauliches Konzept
Kartengrundlage
Rechtsgrundlagen
Quellenverzeichnis

Griinde fiir die Aufstellung der Satzung

Einordnung in iibergeordnete Planungen

Planungsziele und Regelungsinhalt
Raumlicher Geltungsbereich
Zulassigkeit von Vorhaben
Naturschutz und Landschaftspflege
Flachennachweis

Verkehrliche ErschlieRung

Ver- und Entsorgung

Immissionsschutz
Hinweise

Billigung der Begriindung

Arbeitsvermerke

Seite

AR RANNN

[$)]

©QoO~N~NG [6;]

©

11

11

13

13

Stand: Beschlussvorlage — Entwurf Februar 2008

Seite 7 von 20



Begrindung zur Satzung der Stadt Dassow
Uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

1.

1.1

1.2

Allgemeines

Zur Bedeutung der Stadt Dassow

Die Stadt Dassow gehért zum Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie
befindet sich im noérdlichen Teil des Landkreises. Die Stadt Dassow soll
in ihrer Funktion als landlicher Zentralort zwischen der Hansestadt
Libeck und der Kreisstadt Grevesmuihlen weiter ausgebaut werden.
Durch die Lage an der Bundesstralte 105, die die o.g. Zentren
miteinander verbindet, und im Schnittpunkt mit der Landesstrale L 1,
die von Dassow nach Klitz fuhrt, ist Dassow sehr gut an das
Uberdrtliche Verkehrsnetz angebunden.

Dassow ist neben Schonberg Sitz der Amtsverwaltung ,Amt
Schonberger Land”, ehemals ,Amt Ostseestrand".

Zur Stadtgemeinde Dassow gehodren neben Dassow die Ortsteile
Tankenhagen, Grol} Voigtshagen, Klein Voigtshagen, Holm, Wilmstorf,
Wieschendorf, Lutgenhof/ Flechtkrug, Prieschendorf, Kaltenhof,
Schwanbeck, Harkensee, Barendorf, Rosenhagen, Feldhusen,
Johannstorf, Benckendorf und Volkstorf. Derzeit leben in der Gemeinde
rund. 4.080 Einwohner. Davon im Ortsteil Feldhusen 73 Einwohner
(Stand: Juni 2006).

Stadtebauliches Konzept

Zur Darstellung der langfristigen Entwicklungsabsichten stellt die Stadt
Dassow den Teilflachennutzungsplan flr den nordlichen Teilbereich der
Stadt Dassow (Bereiche der ehemaligen Gemeinden Pétenitz und
Harkensee) derzeit auf. Die friihzeitige Offentlichkeits- sowie
Behordenbeteiligung wurde mit dem Vorentwurf bereits durchgefihrt.

Im Teilflachennutzungsplan werden fir den Bereich der ehemaligen
Gemeinde Pétenitz die allgemeinen Zielvorstellungen fiir die landlichen
Ortsteile der Gemeinde dargestellt.

Es werden Flachen fur die bauliche Entwicklung der jeweiligen Ortslage
dargestellt. Da der Ortsteil Feldhusen aus stadtebaulicher Sicht Uber
entsprechende Ortsteilqualitat verfigt, werden bisher bereits baulich
genutzte Flachen sowie die fir weitere Bebauung vorgesehenen
Flachen - bisherige AuRenbereichsflichen - im Flachennutzungsplan
als Wohnbauflachen dargestelit.

Fiur den Ortsteil Feldhusen besteht bereits die Satzung (ber die
Festsetzung und Abrundung fiir einen Teil des im Zusammenhang
bebauten Ortsteils Feldhusen der ehemaligen Gemeinde Pdétenitz. Die
Flachen innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind im
Vorentwurf des Teilflachennutzungsplanes als Wohnbauflachen
dargestellt. Darliber hinaus ist eine Teilfliche im Sldosten als
Wohnbauflédche dargestellt. Diese Flache wird nunmehr als Erganzung
der bestehenden Satzung betrachtet. Die urspriingliche Gemeinde
Pétenitz, die durch Inkommunalisierung nun zur Stadt Dassow gehort,
hatte seinerzeit die Satzung aufgestellt, um planungsrechtliche
Sicherheit zu erhalten. Seinerzeit wurde aufgrund der damals
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Begrundung zur Satzung der Stadt Dassow
uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

absehbaren stadtebaulichen Entwicklung und Situation eine
Einbeziehung der nunmehr in den Geltungsbereich einzubeziehenden
Grundstlicke noch nicht vorgesehen.

Der Ortsteil Feldhusen wird durch einen landlichen Weg, der von der
Kreisstrafte K3 zwischen Poétenitz und Harkensee in stidliche Richtung
abzweigt, erschlossen. Er verlauft weiter bis Wieschendorf und bindet
dann wieder an die Kreisstralte K3 zwischen Harkensee und Dassow.

Der gréfite Teil der bebauten Ortslage Feldhusen befindet sich westlich
der ErschlieBungsstrale. Eine Bebauung dstlich der StralRe ist nur im
nordlichen Bereich der Ortslage vorhanden. Eine einzeilige
Straflenbebauung ist charakteristisch, wobei die Gebaude lberwiegend
giebelseitig zur StralRe orientiert sind. Es handelt sich Uberwiegend um
Siedler- und Gutsarbeiterhduser, zum Teil treten noch Mischnutzungen
innerhalb eines Gebaudes (Wohn- und Stallnutzung/landwirtschaftlicher
Nebenerwerb) auf. Auf den einzelnen Grundstucksflachen befinden sich
neben dem Wohnhaus zum Teil mehrere kleine Nebengebaude, die als
Schuppen und Garagen genutzt werden oder zu Carports umgebaut
wurden. Im ndrdlichen Ortsbereich befindet sich auch neue
Wohnbebauung aus jungster Zeit.

Entlang der StralRe befinden sich abschnittsweise begleitende
Geholzbestdnde, wobei es sich sowohl um Einzelbdume, Baumreihen
und Hecken handelt. Die dominierenden Arten sind Stiel-Eiche und
Hainbuche. Abschnittsweise sind Neupflanzungen von Linden erfolgt.

Im sldlichen Ortsbereich befinden sich neben der stralenbegleitenden
Bebauung auch ruckwartig gelegene Gebaude, die durch Zufahrten
erschlossen werden. Dabei handelt es sich um das ehemalige
Gutshaus und den Bereich des Pferdehofes, der im Wesentlichen durch
das grofe Stallgebaude gepragt wird.

Die Freiflachen innerhalb der Ortslage werden (berwiegend als
Griinland (Koppel) genutzt; teilweise tritt auch die gartnerische Nutzung
als Grabeland oder Obstgarten auf. Ostlich der Stral’e befindet sich ein
Kleingewasser. Im Uferbereich wachsen Weiden und Rohricht auf.
Kleingewasser stellen nach § 20 des LNatG M-V geschltzte Biotope
dar. Ein weiteres Kleingewdsser mit zwei bemerkenswerten
Trauerweiden im Uferbereich befindet sich innerhalb der Wiesenflachen
sudlich des ehemaligen Gutshauses.

Insbesondere die stralBenbegleitenden Freiflichen zwischen den
Hausern bieten sich fur eine weitere bauliche Verdichtung an. Nach der
Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen - durch die
bestehende Satzung uber die Festlegung und Ergédnzung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils — wurden die Méglichkeiten fiur eine
Bebauung in Feldhusen geschaffen. Zusatzlich wurden im nordlichen
Bereich o&stlich der StraRe Bauflachen fir eine Abrundung des
Ortsteiles einbezogen.

Mit der vorliegenden Ergédnzung der bestehenden Satzung werden
nunmehr &stlich des Buchenweges, sudlich der vorhandenen Bebauung
Méglichkeiten fur eine ergédnzende Wohnbebauung geschaffen.

Stand: Beschlussvorlage — Entwurf Februar 2008 3
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Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow
uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

1.3  Kartengrundlage
Als Kartengrundlage fiir die Satzung der Stadt Dassow iber die
Ergadnzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen dient
die rechtskraftige Satzung Uber die Festlegung und Erganzung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen der ehemaligen
Gemeinde Potenitz.
1.4 Rechtsgrundlagen
Der Aufstellung der Satzung der Stadt Dassow liegen folgende
Rechtsgrundlagen zugrunde:
= Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geédndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3316).
= Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), geandert
durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und
Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBI. | S. 466).
= Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 -
PlanzV 1990) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58).
= |andesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBI. M-V
S. 102).
= Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern in
der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V
S. 205), zuletzt geandert durch Gesetz vom 10.Juli 2006 (GVOBI.
M-V 2006, S. 539).
Die Rechtsgrundiagen gelten jeweils in der letztglltigen Fassung ihrer
Bekanntmachung / Veréffentlichung.
1.5  Quellenverzeichnis
Der Ausarbeitung der Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow liegen
folgende Unterlagen zugrunde:
=  Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern,
30. Mai 2005,
= Regionales Raumordnungsprogramm Westmecklenburg,
09. Dezember 1996,
= Teilflachennutzungsplan der Stadt Dassow, fir die Bereiche der
ehemaligen Gemeinde Potenitz und Harkensee, im
Aufstellungsverfahren,
»  Rechtskraftige Satzung uber die Festlegung und Ergénzung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen.
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Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow
iber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

2,

Griinde fir die Aufstellung der Satzung

Die ehemalige Gemeinde Poétenitz stellte die Satzung auf, um die
raumliche Abgrenzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils zum
Aulenbereich festzulegen (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB). Die
Gemeinde ist bestrebt, die raumliche Abgrenzung des unbeplanten
Innenbereiches zweifelsfrei festzulegen.

Dartuber hinaus wurden und werden, durch die Erganzung der
rechtskraftigen Satzung, in den Geltungsbereich der Satzung
AuBenbereichsgrundstiicke zur Deckung des Wohnbedarfs und zur
Erganzung der Ortslage einbezogen (auf der Grundlage des § 34 Abs.
4 Satz 1 Nr. 3 BauGB). Da die Grundsticke dem Auflenbereich
zugehorig sind, und sie als Aulenbereichsflaichen in die im
Zusammenhang bebaute Ortslage einbezogen werden, handelt es sich
um eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.

Es wird eine satzungsrechtlich bestimmte Grundlage fir die Ergénzung
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen geschaffen.

Dies erfolgt insbesondere deshalb, da dieser Bereich fir eine
verdichtende Bebauung im Abschluss an die vorhandene Bebauung
geeignet ist. Mit der Satzung Uber die Erganzung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Feldhusen soll eine Arbeits- und
Entscheidungsgrundlage fiir die Verwaltung geschaffen werden.

Zur satzungsrechtlichen Bestimmtheit werden einzelne Festsetzungen
in Anlehnung an die bestehende Satzung in die Ergadnzungssatzung
aufgenommen. Die vorhandene Satzung flir den Ortsteil Feldhusen wird
erganzt und erweitert. Auf der Grundlage der bestehenden Satzung
werden  Beschlussformulierungen ergénzt. Eine grundsatzliche
Uberarbeitung der Satzung erfolgt nicht, um hier keine vollstandig neue
Arbeits- und Entscheidungsgrundlage zu schaffen, sondern durch
Kontinuitat die Inhalte der urspringlichen Satzung zu erganzen.

Einordnung in iibergeordnete Planungen

Nach den Darstellungen des Landesraumentwicklungsprogrammes
Meckienburg-Vorpommern (LEP M-V) liegt das Gebiet der
Stadtgemeinde Kliitz und auch die Ortslage Potenitz

= innerhalb des Stadt-Umland-Raumes der Hansestadt Libeck,

= in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus,

= in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.

Daruber sind flr die gesamte Stadtgemeinde weitere Ziele dargestellt.
Bereiche westlich und nordwestlich von Potenitz sowie Bereiche
westlich von Harkensee liegen im Vorranggebiet fir Naturschutz und
Landschaftspflege.

Im bzw. angrenzend an das Gemeindegebiet liegt das Flora-Fauna-
Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet DE 2031-301 Kuste Klitzer Winkel und
Ufer von Dassower See und Trave).
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Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow
Uber die Ergdnzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

Im Regionalen Raumordnungsprogramm Westmecklenburg werden
den Gemeinden entsprechend ihren Entwicklungsvoraussetzungen
Funktionen zugewiesen. Diese gliedern sich nach dem zentralértlichen
System  der Raumordnung und der  Betrachtung des
Infrastrukturangebotes in den Gemeinden.

Die Stadt Dassow gehort zum Mecklenburger Teil des Ordnungsraumes
Libeck. Der Landliche Zentralort Dassow wird als
Entwicklungsschwerpunkt fir Wohnen und Gewerbe ausgewiesen.

Der Stadtgemeinde Dassow ist aufgrund ihrer Funktion im
zentralortlichen System die Maoglichkeit gegeben, eine
Siedlungsentwicklung Uber den Eigenbedarf hinaus zu férdern.

Ostlich der Ortslage Feldhusen sind Flachen als Vorranggebiet fiir
Naturschutz und Landschaftspflege dargestellt. Es handelt sich um
Flachen des NSG ,Kistenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf mit
Harkenbakniederung®.

Der Teilflichennutzungsplan der Stadt Dassow befindet sich in
Aufstellung. Im Vorentwurf ist das Satzungsgebiet als Wohnbauflache
gemal § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Die Ziele der Satzung der
Stadt Dassow Uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils Feldhusen stimmen mit den dargesteliten Zielen im Vorentwurf
zum Teilflachennutzungsplan uberein. Die Satzung kann als aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt betrachtet werden.

Entsprechend des Entwurfes zur Verordnung (Uber das
Landschaftsschutzgebiet LSG ,,Naturkiiste Nordwestmecklenburg”

befindet sich das Satzungsgebiet innerhalb dieses
Landschaftsschutzgebietes, dass sich im Rechtsetzungsverfahren
befindet.

Im Rahmen der Aufstellung des Teilflachennutzungsplanes, der
Beteiligung der Trager offentlicher Belange werden entsprechende
Abstimmungen zur Flachenabgrenzung mit dem Ziel geflihrt, die im
Flachennutzungsplan dargestellten Bauflachen aus dem
Geltungsbereich des LSG heraus zu nehmen. Diese Flachen beziehen
sich auch auf den Bereich der vorliegenden Erganzungssatzung.

4. Planungsziele und Regelungsinhalte

Die Stadt Dassow bestimmt mit der Festlegung des Geltungsbereiches
der Satzung die Grenze fur die Ergédnzung des im Zusammenhang
bebauten Ortsteils Feldhusen eindeutig. Es werden
AuRlenbereichsgrundstiicke in den Geltungsbereich der Satzung
einbezogen werden.

Zur Prazisierung ihrer Absichten stellt die Gemeinde innerhalb der

Satzung dar:

= Flachen, die nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB zur Ergénzung
eingezogen werden,

= Flachen des baulich nutzbaren unbeplanten Innenbereichs,
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Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow
Uber die Ergénzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

4.1

4.2

=  Wasserflachen,

= Stralenverkehrsflachen

=  Grenze des Landschaftsschutzgebietes .Nordwestklste
Nordwestmecklenburg® im Rechtsetzungsverfahren, nachrichtlich
Ubernommen.

Fur den Geltungsbereich der Erganzungsatzung sind folgende
Bauflachen charakteristisch, die auch im Vorentwurf des
Teilflachennutzungsplanes fir den Bereich der ehemaligen Gemeinde
Pétenitz dargestellt sind:

=  Wohnbauflachen gemaR § 1 (1) Nr. 1 BauNVO.

Die Stadt Dassow nimmt entsprechend Regelungsinhalt fir Satzungen
gemal § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB nur einige wenige
Festsetzungen fur Vorhaben in die Satzung auf.

Raumlicher Geltungsbereich

Der Bereich der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3
BauGB fur die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils
Feldhusen umfasst das Gebiet, das innerhalb der im Lageplan
gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt.

Der beigefligte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Die Stadt Dassow geht davon aus, dass innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortslage ein Vorhaben nur zulassig ist, wenn
es sich nach Art und Mafl} baulicher Nutzung, Bauweise und der
Grundstiicksflache, die Gberbaut werden soll, in die Umgebung einflgt,
damit das Ortsbild nicht beeintrachtigt wird.

Zulassigkeit von Vorhaben

Im réaumlichen Geltungsbereich der Satzung richtet sich die Zulassigkeit
von Vorhaben grundsatzlich nach § 34 Abs. 1 bis 3 BauGB.

Die Stadt Dassow macht sich zu Nutze, dass sich die Zulassigkeit von
Vorhaben grundséatzlich nach § 34 Abs. 1 bis 3 BauGB regelt und somit
kaum weitere Festsetzungen erforderlich werden, sondern der
vorhandene Bebauungszusammenhang entsprechende Vorgaben fir
die zukunftige Bebauung regelt. Art und MaR der baulichen Nutzung
richten sich nach der in der Umgebung vorhandenen Situation. Ortliche
Nutzungsvorgaben sind zu respektieren. Hierbei ist insbesondere die
landwirtschaftliche Nutzung mit teilweiser immissionstrachtiger Pragung
zu berlcksichtigen.

Es ist davon auszugehen, dass auf den gemaf § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
BauGB einbezogenen Aullenbereichsflachen ausschlieflich
Wohngebédude zulassig sind. Die Errichtung von Wohngebauden ist nur
auf den Grundstlicksteilen, die bereits durch den o&ffentlichen Weg
erschlossen sind, moglich. Somit ist im Rahmen des
Satzungsgeltungsbereiches lediglich eine einzeilige Bebauung in erster
Reihe, entlang der 6ffentlichen StralRe, moglich.
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Begriindung zur Satzung der Stadt Dassow
uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

4.3

Zur Sicherung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung in der

Ortslage gelten folgende zusétzliche Festsetzungen fir eingeschossige

Wohngebéude:

= Es sind eingeschossige Einzel- und Doppelhauser mit maximal 2
Wohneinheiten zulassig.

= Die Sockelhohe darf maximal 0,60 m und die Traufh6he maximal
3,80 m Uber der mittleren Gelandehoéhe liegen.

= Es sind Sattel- und Krippelwalmdacher mit einer Dachneigung
zwischen 40° und 50° zul&ssig.

Naturschutz und Landschaftspflege

Bei der Ergénzung der Grundstlicke nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zu
bertcksichtigen. Es werden Festsetzungen flr Ausgleich bzw. Ersatz
fur diese Grundstiicke getroffen.

Die Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen sind auf den rickwartigen
Grundstucksflachen zu realisieren. Durch Umsetzung der festgesetzten
Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen fir die nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.
3 BauGB einbezogenen Grundsticke koénnen Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen ausreichend erbracht werden.

Auf den Grundstiicken, die gemaR § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB in
die Satzung aufgenommen wurden, sind an der nordlich oder stidostlich
gelegenen Grundstliicksgrenze der Flurstiicke 83, 84 und 89 sowie an
sudostlich gelegenen Grundstiicksgrenze der Flurstucke 89 und 90
mindestens 2-reihige Hecken anzulegen.

Es sind uberwiegend folgende standortgerechte heimische Arten zu
verwenden: Feld-Ahorn (Acer campestre), Hain-Buche (Carpinus
betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Eingriffliger Weilldorn
(Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), Schlehe (Prunus
spinosa), Holunder (Sambucus nigra), Roter Hartriegel (Cornus
sanguinea), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Der Anteil nicht
heimischer Ziergeholzarten darf maximal 10 % betragen.

Die Grundstiickszufahrten sind so zu legen, dass der vorhandene
Baumbestand nicht beeintrachtigt wird.

Fir die Erschlieung der Flurstiicke 83 und 84 erfolgte eine Regelung
bereits mit der rechtskraftigen Satzung: Die vorhandene Heckenstruktur
ist zu beachten. Eine Beeintrachtigung ist hier weitgehend zu
vermeiden. Da die Hecke lediglich aus kleineren Heckenfragmenten
besteht und auch im Zusammenhang keine Lange von 50m erreicht, ist
sie streng genommen nicht als geschitzter Landschaftsbestandteil zu
betrachten. Trotzdem sollen Beeintrachtigungen auf ein Minimum
reduziert werden. Eine Beschadigung oder Rodung der vorhandenen
Groflbdume (Esche, Hainbuche, Stiel-Eiche) ist auszuschliellen.
Deshalb werden fur diese Grundstiicke Zufahrtsbereiche vorgegeben.
Bei Beachtung dieser Zufahrtsbereiche kann eine weitgehende
Schonung des vorhandenen Geholzbestandes erreicht werden. Fir
doch notwendige Rodungsmafnahmen ist ein gesonderter Antrag an
die Untere Naturschutzbehorde des Landkreises zu stellen.
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Begrindung zur Satzung der Stadt Dassow
Uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

4.4

Flachennachweis
Der Geltungsbereich der rechtkraftigen Satzung umfasst eine

GesamtigrofRe von ca. 7,26 ha. Die Flache, die als Erganzung der
bestehenden Satzung einbezogen wird hat eine GroRe von ca. 0,37 ha.

Verkehrliche ErschlieBung

Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage sind nur
zulassig, wenn die Erschlieung gesichert ist und die Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhalinisse gewahrt bleiben.

Der Ortsteil Feldhusen wird durch die 6ffentliche StralRe, die durch das
Dorf fuhrt, verkehrlich erschlossen. Entlang dieser Stralte befindet sich
die vorhandene Wohnbebauung. Die Strafle fiihrt weiter nach
Wieschendordf.

Die ruckwartigen bebauten Grundstlicke im sudlichen Bereich der
Ortslage werden durch private Zufahrtsstraen erreicht.

Samtliche einbezogene Aulenbereichsgrundstlicke (nach § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 3 BauGB), die fur eine Wohnbebauung vorbereitet werden,
befinden sich unmittelbar an der &ffentlichen StralRe.

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Ortslage Feldhusen ist Uber eine PE HD 110 Leitung mit
Trinkwasser erschlossen. Die Grundstlicke sind durch die Herstellung
von Hausanschlissen an diese Leitung anzubinden. Abstimmungen
dazu sind durch den Bauherrn mit dem ZVG zu fihren und vertraglich
zu vereinbaren.

Im Ortsteil Feldhusen erfolgt die Abwasserentsorgung dezentrale iber
Kleinklaranalgen. Die Eigentimer sind grundstlicksbezogen fir die
Schaffung der Voraussetzungen fiur die Abwasserbeseitigung
eigenverantwortlich. Eine zentrale ErschlieBung ist nicht vorgesehen.
Der Ort wurde durch die untere Wasserbehorde unbefristet aus der
zentralen Entsorgungspflicht entlassen. Die Planung fir die
abwasserseitige  ErschlieBung ist jedoch mit der Unteren
Wasserbehorde konkret abzustimmen.

Vom Zweckverband Grevesmuhlen (ZVG) wird die
Klarschlammentsorgung Uber die Regelabfuhr gesichert.

Der Satzungsbereich wird nicht von Trinkwasserschutzzonen beriihrt.

Fur den Ortsteil Feldhusen besteht die ,Satzung Uber die Versickerung
von Niederschlagswasser des Zweckverbandes Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Grevesmuihlen (Niederschlagswassersatzung -
NSchiWS) - vom 27. September 2000“. Entsprechend dieser Satzung
ist unbelastetes und gering verschmutztes Niederschlagswasser
aufderhalb von Trinkwasserschutzzonen auf den Grundstlicksflachen zu

Stand: Beschlussvorlage — Entwurf Februar 2008 9

Seite 15 von 20



Begrlindung zur Satzung der Stadt Dassow
Uber die Erganzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen

versickern, auf denen es anfallt. Eine Versickerung ist nicht zulassig,
soweit Belange des Nachbarschutzes beeintrachtigt werden. Von einer
Beeintrachtigung ist insbesondere dann auszugehen, wenn
Niederschlagswasser  oberirdisch  oder unterirdisch auf ein
Nachbargrundstiick abflielten kann. Der Versiegelungsgrad ist auf ein
Mindestmal zu begrenzen. Eine wasserundurchlassige Versiegelung
der Grundsticksfreiflachen ist zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Fur direkte, gesammelte Einleitungen von Oberflachenwasser von
Strafllen in ein Gewasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach dem
WHG und dem LWaG bei der unteren Wasserbehodrde zu beantragen.

Loschwasser soll fir das Satzungsgebiet nach Abschluss einer
entsprechenden Sondervereinbarung zwischen der Stadt Dassow und
dem Zweckverband bereitgestellt werden.

Energieversorgung

In der Ortslage Feldhusen befinden sich Energieversorgungsanlagen.
Der Standort der vorhandenen Umspannstation und die 20 KV-Leitung
befinden sich im Siden der Ortslage. Sie sind im Bereich der
rechtkraftigen Satzung dargestellt.

Die vorhandenen Anlagen dirfen nicht unter-/ Uberbaut werden und
sind von Bepflanzungen, Anschittungen o.a. freizuhalten. Notwendige
Verlegungen erfolgen zu Lasten des Verursachers. Vor Baubeginn ist
das Energieversorgungsunternehmen rechtzeitig zu informieren. Ein
Anschlul an das Versorgungsnetz ist durch Erweiterung der Mittel-/
Niederspannungsanlagen mdoglich. Dafiir sind geeignete Flachen im
offentlichen Raum zur Verfligung zu stellen.

Abfallbeseitigung

Die Abfallentsorgung der Grundstiicke erfolgt im Rahmen der jeweils
geltenden Abfallsatzung durch den Landkreis Nordwestmecklenburg
bzw. den von diesen ,beauftragten Dritten“. Die Grundstiicke sind
anschlusspflichtig.

Die Platze fur Abfallbehalter missen sicher und leicht erreichbar sein.
Sie sind entlang der mit Sammelfahrzeugen befahrbaren Stralle
abzustellen. Die Abfallbehalter sind am Tag der Entsorgung an der
offentlichen Stralle bereitzustellen.

Fernmeldeversorgung

Im Satzungsbereich liegen Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom
AG, die ggf. von Baumalnahmen bzw. PflanzmaRnahmen berihrt
werden. Die Deutsche Telekom AG ist rechtzeitig vor Bau- bzw.
Pflanzbeginn in Kenntnis zu setzen, um erforderliche Malnahmen
einleiten zu kénnen und die Versorgung der Grundstlicke sicherstellen
zu kénnen.
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r#

Immissionsschutz

Auswirkungen durch Verkehrslarm

Die Ortslage Feldhusen liegt an der Gemeindestralle, die die
Kreisstrafle K3 und die Ortslage Wieschendorf verbindet.

Das Satzungsgebiet liegt direkt an diese Gemeindestralle. Auf der
StralRe ist vornehmlich mit Anliegerverkehr zu rechnen. Eine
ubergeordnete Bedeutung nimmt diese StralRe innerhalb des
Verkehrsnetzes nicht ein. Beeintrachtigungen durch Verkehrslarm
werden aufgrund des ausschliellich auftretenden Anliegerverkehrs
nicht gesehen.

Auswirkungen landwirtschaftlicher Nutzung

An das Satzungsgebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an.
Bedingt durch die Bewirtschaftung dieser Flachen ist mit
Geruchsimmission zu rechnen, wie sie fir den landwirtschaftlich
strukturierten Raum typisch sind. Diese Geruchsimmissionen sind
hinzunehmen. Auf diese mdglichen Geruchsimmissionen wird
hingewiesen.

Anlagen zur Viehhaltung befinden sich nicht in unmittelbarer Nahe,
somit kann eine diesbezlgliche unzumutbare Belastigung
ausgeschlossen werden und weitere Untersuchungen sind entbehrlich.

Gesunde Wohn- und Lebensverhaltnisse werden innerhalb des
Satzungsgebietes gewahrt.

Hinweise

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehérde
spatestens zwei Wochen vor Termin schriftich und verbindlich
mitzuteilen, um zu gewahrleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des
Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege bei den Erdarbeiten
zugegen sein konnen und eventuell auftretende Funde gemal § 11
DSchG  Mecklenburg-Vorpommern  unverziglich  bergen  und
dokumentieren. Dadurch werden Verzégerungen der BaumafRnahmen
vermieden (vgl. § 11 Abs. 3 DSchG M-V).

Wenn  wahrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige
Bodenverfarbungen entdeckt werden, ist gemalR § 11 DSchG
Mecklenburg-Vorpommern die zustandige untere
Denkmalschutzbehérde zu benachrichtigen und der Fund und die
Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes flr
Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverandertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfir der Entdecker, der
Leiter der Arbeiten, der Grundstlickseigentiimer sowie zufallige Zeugen,
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5
Werktage nach Zugang der Anzeige.

Bei Bekanntwerden von Altlasten sind diese entsprechend § 23
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz Mecklenburg-Vorpommern den
fur Altlasten zustdndigen Behorden anzuzeigen. Sollten wahrend der
Erdarbeiten Auffalligkeiten, wie z.B. verdeckte Millablagerungen,
unnatirliche Verfarbungen bzw. Geriiche des Bodens auftreten, ist das
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Umweltamt des Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. In
diesem Falle sind die Grundstlicksbesitzer als Abfallbesitzer zur
ordnungsgemalen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs oder
Bauabfalls nach §§ 2 und 3 AbfG verpflichtet. Sie unterliegen damit
gleichzeitig der Anzeigepflicht nach § 11 AbfG.

Alle Baumaflnahmen sind so vorzubereiten und durchzufihren, dass
sowohl von den Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten
eine vollstandige und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der
Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgen kann.

Die Milltonnen sind am Entsorgungstag an der offentlichen Strale
bereitzustellen, S0 dass die Anforderungen des
Entsorgungsunternehmens erflllt werden und eine ordnungsgemafie
Entsorgung moglich ist.

Die Flurstiicke 89 und 90 im Geltungsbereich der Satzung sind
Bestandteil des im Rechtssetzungsverfahren befindlichen
Landschaftsschutzgebietes ,Naturkiiste Nordwestmecklenburg“. Die
Grenze des LSG ist als nachrichtiche Ubernahme im Plan
gekennzeichnet.

Katastrophenschutz - Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdachtige
Gegenstande oder Munition aufgefunden, ist aus Sicherheitsgriinden
die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort
einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.
Notigenfalls ist die zustdndige Polizeidienststelle und ggf. die drtliche
Ordnungsbehorde hinzuzuziehen.

Bundesbodenschutzgesetz - Werden schadliche Bodenveranderungen
oder Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG)
festgestellt, sind mit der zustdndigen Behodrde, Staatliches Amt fur
Umwelt und Natur Schwerin, gemaR § 13 BBodSchG die notwendigen
Malnahmen abzustimmen (Sanierungsuntersuchung,
Sanierungsplanung, Sanierung bzw. Sicherung). Bei der Erflllung
dieser Pflichten ist die planungsrechtliche zulassige Nutzung der
Grundsticke und das sich daraus ergebende Schutzbedlrfnis zu
beachten, soweit dieses mit den Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2
BBodSchG zu vereinbaren ist. Fir jede Mallnahme, die auf den Boden
einwirkt, hat der Vorhabentrager die entsprechende Vorsorge zu treffen,
dass schadliche Bodenverdnderungen nicht hervorgerufen werden.
Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu vermindern, soweit das
im Rahmen der BaumalRnahmen verhaltnismaRig ist. Bei der Sicherung
von schéadlichen Bodenveranderungen ist zu gewahrleisten, dass durch
die verbleibenden Schadstoffe keine Gefahr oder erhebliche, nachteilige
Belastung fir den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Im Falle
einer Sanierung muss der Vorhabentrager daflir sorgen, dass die
Vorbelastungen des Bodens bzw. die Altlast soweit entfernt werden,
dass die fur den jeweiligen Standort zuldassige Nutzungsmoglichkeit
wieder hergestellt wird. Diese Hinweise werden allgemeingiiltig
dargestellt, da bisher fur den Standort keine Altlasten bekannt sind. Es
handelt es sich lediglich um einen vorsorglichen Hinweis.
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9. Billigung der Begriindung

Die Begrindung zur Satzung der Stadt Dassow Uber die Ergénzung des
im Zusammenhang bebauten Ortsteils Feldhusen wurde durch die
Stadtvertretung der Stadt Dassow gebilligt am

Dassow, den (Siegel)

Blrgermeister
der Stadt Dassow

10. Arbeitsvermerke

Aufgestellt fir die Stadt Dassow durch das:

Planungsbiiro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Stralie 11
23936 Grevesmiihlen
Telefon 03881 /7105-0
Telefax 03881 /71 05 -50

Stand: Beschlussvorlage — Entwurf Februar 2008 13

Seite 19 von 20



Satzung der Stadt Dassow
tiber die Ergénzung des im Zusammenhang
bebauten Oristeils Feldhusen

1:3.000
120 Meter

Seite 20 von 20




	Vorlage
	Anlage  1 Geltungsbereich
	Anlage  2 Festsetzungen
	Anlage  3 Begründung
	Anlage  4 Luftbild

